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Gerhard Winterberger

Gedanken zur schweizerischen Währungsund

Konjunkturpolitik

Es besteht hier nicht die Absicht, eine bis ins einzelne abgewogene Würdigung

der schweizerischen Währungs- und KonjunkturpoUtik zu geben;
vielmehr soUen einige Gedanken dargelegt werden zu einzelnen Aspekten
wie der Währungspolitik, den dringlichen Bundesbeschlüssen zur
Inflationsbekämpfung sowie der Schaffung eines Konjunkturartikels in der
Bundesverfassung.

Inflationsursachen

International betrachtet, stecken wir in einer Inflationsgemeinschaft der
Industrie- und der Entwicklungsländer. Nirgendwo ist es gelungen, die
Inflationsrate auf 5 Prozent zu senken. Die seit vielen Jahren herrschenden
inflatorischen Tendenzen sind das Ergebnis einer gegenüber dem Angebot
schneller wachsenden effektiven Nachfrage nach Gütern und Leistungen.
Sie treten nur dann auf, wenn die Kreditausdehnung dermassen stark ist,
dass die Ausweitung der Geldmenge diejenige des Güterangebots übersteigt.

Die Triebkräfte der Inflation liegen einmal in der internationalen
Währungsordnung. Die Weltwährungsordnung stand seit Jahren unter dem
inflatorischen Einfluss des Dollars beziehungsweise des amerikanischen
Zahlungsbilanzdefizits. Bei der früheren Bindung der Währungen an das knappe
Metall Gold war eine chronische Weltinflation ausgeschlossen. Der damit
verbundene Mechanismus führte automatisch immer wieder zu einem
Ausgleich der Zahlungsbilanzen und zu einer gewissen monetären Disziphn.
Dies ist anders, seitdem der Dollar neben dem Gold die Funktion eines
internationalen Reservemediums übernommen hat. Die Überschussländer,
das heisst jene mit einer aktiven Zahlungsbilanz, sind gehalten, das

Zahlungsbilanzdefizit der Usa zu finanzieren. Eine expansive amerikanische
Geld- und Kreditpolitik mit dem Effekt einer Zinssenkung führte - u. a.
über den Eurodollarmarkt - dazu, dass die Inflationsbekämpfung in Europa
mit den klassischen Mitteln der Geld- und Kreditpolitik beeinträchtigt,
ja fast verunmöglicht wurde. Interne Massnahmen der einzelnen Länder
vermochten jedenfalls keine genügende Abschirmung mehr gegen inflatorische

Einflüsse zu gewährleisten.
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Jedesmal wenn das Vertrauen in den Dollar schwindet, setzt dies umfangreiche

Kapitalien über die Landesgrenzen hinweg in Bewegung. Dies
erzeugt oder erweitert das Inflationspotential in jenen Ländern, die eine Politik
der monetären Disziplin verfolgen und deren Währungen daher als «stark»
gelten. Vorerst versuchen jeweils die Notenbanken sich mit ihren ordentlichen

Interventionsmitteln gegen diese Art der importierten Inflation zu
wehren. Bei der Verteidigung der festen Kurse haben sie zum Teil grosse
Mengen an Dollars zu übernehmen, was zur Schaffung neuer Notenbankgelder

führt und die Geldmenge beziehungsweise das Geld- und
Kreditangebot und damit das Inflationspotential erweitert. Schliesslich besteht
aber dann der Ausweg nur noch in Wechselkursmassnahmen oder in
dirigistischen Eingriffen in den internationalen Kapitalverkehr, die sich beide
weltwirtschaftlich desintegrierend auswirken können. Dies war ausnahmslos der
Weg, den die westlichen Industriestaaten in den letzten zwei Jahren
beschritten hatten1.

Als weitere Triebkräfte der Inflation sind zu nennen die ausserordentlich
hohe Investitionstätigkeit und das unheimliche Tempo der technischen
Entwicklung2. Durch eine Ausweitung des Geldangebotes können dieselben
stimuliert werden. Unter der sogenannten «hausgemachten Inflation» sind
als Quellen der ausgetrocknete Arbeitsmarkt beziehungsweise die Lohnentwicklung

(u. a. auch als Folge der restriktiven Fremdarbeiterpolitik), der
forcierte Ausbau des Sozialstaates sowie die Ausgabenpolitik der öffentlichen
Hand (für das Jahr 1973 wird mit einem Budgetdefizit von ca. 2,3
Milliarden Franken gerechnet) zu erwähnen. Man kann die hausgemachte
Inflation auch mit der Tendenz zur GefäUigkeitsdemokratie und zum
Versorgungsstaat und dem Sekuritäts- und Konsumbedürfnis breitester Kreise
sowie der Diskrepanz zwischen Versorgungs- und Anspruchsniveau erklären.

All dies führt zum Phänomen der Anspruchsinflation, die sich als weitere
Konsequenz zu einem Kampf um das Sozialprodukt akzentuiert. Auf dem
Arbeitsmarkt werden Ansprüche an das Sozialprodukt ausgehandelt, die
dann effektiv aus dem Sozialprodukt bestritten werden müssen, auch wenn
ihre Honorierung nur auf Kosten einer inflatorischen Preissteigerung möglich

ist, weil die Produktion nicht entsprechend gestiegen ist und keine
entsprechenden Produktivitätsfortschritte erzielt worden sind. Die Anspruchsinflation,

das heisst nach Emil Küng «der Tatbestand, dass die Summe der
von den Konsumenten, der öffentlichen Hand, den Unternehmern und der
Aussenwirtschaft geltend gemachten Ansprüche über das hinausgeht, was
die Wirtschaft insgesamt anzubieten hat»2a, führt zwangsläufig zu
Nachfrageüberschüssen und zu Preissteigerungen.

Auf diese Zusammenhänge ist am Schluss nochmals zurückzukommen.
Nun muss aber sogleich festgehalten werden, dass auch die hausgemachte
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Inflation durch eine starke Vermehrung der Geldmenge beziehungsweise
des Geld- und Kreditangebotes ermöglicht, beziehungsweise im wesentlichen

Ausmass induziert wird, das heisst, die hausgemachte Inflation setzt
ihrerseits eine entsprechende Elastizität des Geldvolumens durch importierte
Inflation oder Geld- und Kreditschöpfung im Bankensystem oder durch den
Staat voraus.

Folgen der Währungskrise

Im Januar 1973 hat das System von Bretton Woods der allgemein festen
Wechselkurse und des Realignments vom Dezember 1971 erneut Schiffbruch

erlitten. Die Schweizerische Nationalbank gab am 23. Januar 1973
den Dollarkurs frei. Durch den Übergang zum Floating wollte sie eine
massive Vermehrung des internen Geldvolumens vermeiden. AndernfaUs
wäre sie gezwungen gewesen, in unbegrenztem Umfang DoUars zu
übernehmen. Dies hätte ein grosses Inflationspotential geschaffen und die
Wirtschaft in eine Kostenklemme getrieben, wodurch die soeben angelaufenen
dringlichen Bundesbeschlüsse zur Inflationsbekämpfung zum vornherein
zum Scheitern verurteilt gewesen wären. Es wäre kaum möglich gewesen,
die Mittelzuflüsse durch den Einsatz der Mindestreservepflicht vom internen
Kreislauf festzuhalten. Auch erwiesen sich die 1972 getroffenen Vorkehren
zur Abwehr von Auslandgeldern ebenfaUs als zu wenig wirksam, unter
anderem deshalb, weil die Repatriierungen schweizerischer Anlagen aus dem
Ausland davon nicht erfasst werden. In diesem Zusammenhang ist
festzuhalten, dass die Diskussionen um Exportdepot, Exportsteuer, Aufwertung

und Freigabe des Wechselkurses während den Beratungen über die
dringlichen Konjunkturbeschlüsse in den Eidgenössischen Räten vom
Dezember 1972 den Schweizerfranken im Ausland aufwertungsverdächtig
gemacht hatten.

Die vorerst auf die Schweiz begrenzte Unruhe griff bald auf andere
Länder über und weitete sich zu einer allgemeinen Dollarkrise aus. Nach
der Abwertung des Dollars um 10 Prozent am 12. Februar 1973 war die
Nationalbank bestrebt, bald wieder zu einem festen Wechselkurs zu kommen.

Mit gezielten Interventionen suchte sie ein Abgleiten des Dollarkurses
zu verhindern. Das Noteninstitut hatte an einem einzigen Tag - am 21.
Februar 1973 - innert weniger Stunden mit insgesamt 725 Millionen DoUars
am Markt interveniert. Die DoUarflut erwies sich als uferlos. Bezogen auf
die Bevölkerungszahl müsste die Schweiz an einem einzigen Tag soviel
Dollars schlucken, wie die Bundesrepublik Deutschland während zwei
Wochen. Die Notenbank wurde regelrecht aus dem Markt gedrängt. Der
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Kurs bröckelte weiter ab; die Nationalbank war gezwungen, das Floating
fortzusetzen. Derart massive kurzfristige Kapitalbewegungen können den
Wechselkurs verfälschen und führen zu einer Bewertung des Frankens, die
den realen ökonomischen aussenwirtschafthchen Verhältnissen beziehungsweise

dem Güter- und Leistungsaustausch mit dem Ausland nicht gerecht
wird. Der Kurs des Frankens kann deshalb künstlich allzu hoch getrieben
werden. Den Folgen der destabilisierend wirkenden kurzfristigen
Kapitalbewegungen ist der «Finanzplatz Schweiz» anders ausgesetzt als beispielsweise

die skandinavischen Länder und Österreich. Hier zeigen sich gewisse

Auswirkungen der im Verhältnis zur realen Volkswirtschaft überdimensionierten

finanziellen Potenz der Schweiz, welche unserem Land sonst
viele Vorteile gebracht hat.

Bei der Niederschrift dieses Aufsatzes (anfangs Juni 1973) floaten der
Schweizerfranken, der japanische Yen, das englische Pfund und die
italienische Lira individuell. Eine Gruppe von neun europäischen Ländern
(Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Benelux-Staaten, Dänemark, Schweden,

Norwegen und Österreich) haben sich zu einer Floatergemeinschaft
zusammengeschlossen, indem sie gegenüber dem Dollar gemeinsam floaten
und ihre Wechselkurse gegenseitig fixiert halten, wobei die Deutsche Mark
gleichzeitig um 3 Prozent aufgewertet wurde.

Die Schweiz konnte sich bis jetzt diesem Blockfloating nicht anschliessen,
da sie sonst zum Ablagerungsplatz für die Deutsche Mark würde, mit
entsprechender zusätzlicher Vermehrung der Geld- und Kreditmenge und
damit des Inflationspotentials. Auch hätten wir schwächere Währungen durch
den Einsatz eigener Mittel zu stützen und gegenüber diesen eine Aufwertung
vorzunehmen. Bis heute bewegt sich der Schweizerfranken ähnUch wie die
«Schlange im Tunnel», jedoch mit stärkeren Ausschlägen. Ende Mai 1973

betrug der Aufwertungseffekt gesamthaft 22 Prozent, verglichen mit Mai
1971. Gegenüber den Usa stellte sich der Aufwertungseffekt auf 39
Prozent. Die Zahlen gegenüber den andern Ländern lauten wie folgt: Deutschland

5 Prozent, Frankreich 11, Itahen 32, England 31, Österreich 7, Schweden
17, Japan 2, Spanien 15, Niederlande 10, Belgien 8, Dänemark 12, Kanada
37, Norwegen 11, Portugal 20, übrige Länder 33 Prozent.

Aus den genannten Zahlen erhellt, dass der Aufwertungseffekt bedeutend

grösser ist als der völlige ZoUabbau im Rahmen des Freihandelsvertrages
Schweiz/EwG, der für unser Land in bezug auf die Ausfuhr bei 8,6 Prozent
und in bezug auf die Einfuhr bei 4 Prozent liegt. Dass man sich in Kreisen
der schweizerischen Exportindustrie Sorge über die Entwicklung macht, liegt
auf der Hand. Die einzelnen Branchen und Unternehmungen werden vorderhand

unterschiedlich tangiert. Betroffen sind nicht nur die Exportindustrie
und ihre Zulieferfirmen, sondern auch jene Produzenten und Lieferanten,
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deren Erzeugnisse mit Importprodukten auf dem Inlandmarkt im
Wettbewerb stehen. Ferner ist nicht allein an den Warenverkehr - Export und
Import - zu denken, sondern auch an die im Zusammenhang mit
Dienstleistungen stehenden Transaktionen wie etwa Lizenzgebühren, den
Tourismus, im weiteren an den Transfer von Kapitalerträgnissen sowie von
Dividenden von Tochtergesellschaften schweizerischer Unternehmungen im
Ausland. Da jedoch die Konjunkturlage in den Absatzländern wesentlich
angezogen hat, erreichen gewisse Sparten und Unternehmungen für besonders

gesuchte Produkte einen guten Bestellungseingang und erhalten trotz
Aufwertungseffekt wieder vermehrten Spielraum für Preiserhöhungen.

Es ist deshalb schwierig, zum heutigen Zeitpunkt bereits eine sichere
Bilanz der konjunkturellen Konsequenzen der gegenwärtigen Währungskrise
zu ziehen. Sicher ist, dass sich die seit Ausbruch der Währungskrise
erfolgte PoUtik des individuellen Floatens bisher als richtig erwiesen hat. Eine
sinnvolle wirtschaftspolitische Alternative hat aber nicht bestanden und wäre
nicht zu verantworten gewesen.

Am dringendsten notwendig ist die Schaffung einer stabilen internationalen
Währungsordnung. Dieselbe ist nur mögUch bei einer wesentlichen Verbesserung

der amerikanischen Zahlungsbilanzsituation.
Die permanente Währungskrise kann die Früchte gefährden, die uns eine

geschmeidige multilaterale Handelspolitik mit dem Ziel eines hohen
zwischenstaatlichen LiberaUsierungsgrades im Welthandel gebracht hat und nun
mit dem Abschluss des Freihandelsvertrages mit der Ewg erneut bringen
wird. Die Gefahr eines Rückfalles in den Bilateraüsmus und in eine
teilweise Devisenbewirtschaftung ist nicht von der Hand zu weisen. Nicht nur
im Rahmen der Ewg und der Rest-EFTA, sondern zwischen den Industriestaaten

ganz allgemein, unter Einbezug von Amerika und Japan, wird eine
vermehrte und intensivere wirtschafts- und währungspolitische Zusammenarbeit

notwendig sein, wobei der Dollar als Leitwährung entlastet und die
inflatorischen Gefahren der kurzfristigen, destabilisierend wirkenden,
internationalen Kapitalbewegungen eingedämmt werden müssen. Dazu ist vor
allem auch ein Abbau beziehungsweise eine KonsoUdierung des internationalen

Dollarüberhangs notwendig, welcher in den letzten drei Jahren auf das
Dreifache gestiegen ist. Eine stabile Weltwährungsordnung setzt jedoch
ihrerseits monetäre Disziplin, eine straffe Budget- und Kreditpolitik und ein
entsprechendes Verhalten der Sozialpartner in den westUchen Industriestaaten,

beziehungsweise einen erfolgreichen Kampf gegen die Inflation auf
aUen Stufen voraus. Solange dies nicht geUngt und gleichzeitig die einzelnen
nationalen Volkswirtschaften durch eine disziplinierte, freiheitliche Politik
nicht in Ordnung gebracht worden sind, gibt es keine Beruhigung an der
internationalen Währungsfront. Solange werden wir uns auch mit dem Pro-
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blem der importierten Inflation durch DoUarzuflüsse konfrontiert sehen.

Auf die Dauer setzen stabile Wechselkurse (im Rahmen einer gewissen
Bandbreite) eine feste internationale Währungsordnung und möglichst
geringe Inflationsraten bei den wichtigsten Handelspartnern voraus.

Die dringlichen Bundesbeschlüsse zur Inflationsbekämpfung

Die Massnahmen, worunter die Verstärkung der Restriktionen im Kreditsektor,

die Einschränkung der steuerwirksamen Abschreibungen bei den
Einkommenssteuern von Bund, Kantonen und Gemeinden, solche zur
Stabilisierung des Baumarktes sowie die Preis-, Lohn- und Gewinnüberwachung
faUen, stützen sich auf das DringUchkeitsrecht, das heisst auf Artikel 89 bis,

Absatz 3/Bv. Sie werden im Dezember dieses Jahres Volk und Ständen zur
Abstimmung unterbreitet. Hinzu tritt der Bundesbeschluss über das Exportdepot,

welcher um drei Jahre verlängert wurde. Dieser beruht nicht auf
dem Dringlichkeitsrecht.

Der Massnahmenkatalog wurde in kürzester Zeit zusammengestellt. Der
Bundesrat wurde seitens der Parteien und Fraktionen gedrängt, in Anbetracht

der fortschreitenden Teuerung möglichst wirksame Vorkehren
einzuleiten. Als Rückgrat der Massnahmen können diejenigen auf dem Gebiete
des Kreditwesens bezeichnet werden. Es handelt sich hier um die
Kreditbegrenzung, die Mindestguthaben auf dem Bestand der Passiven und die
Emissionskontrolle. Damit sollen allgemein die Investitionstätigkeit und die
Finanzierung öffentlicher Ausgaben, insbesondere der Kantone und
Gemeinden, durch Kredite und deren Konsolidierung durch Anleihen
eingeschränkt werden. Es sind dies Globalmassnahmen, welche die gesamte
Wirtschaft treffen, nämlich sämtliche Kunden der Banken. Im Bankensystem mit
seiner Geld- und Kreditschöpfung und seiner Überliquidität lag die
hauptsächlichste Inflationsursache. Im dritten Quartal 1972 betrug der
Kreditzuwachs über 2 MilUarden Franken, also 1 Milliarde mehr als der Kredit-
richtünie der Nationalbank entsprochen hätte. Die Baukreditzusagen dürften
in ähnlichem Umfang zugenommen haben. Der Kreditbeschluss ist positiv zu
beurteilen. OrdnungspoUtisch ist allerdings zu beachten, dass eine
andauernde Kreditbegrenzung zu Wettbewerbsverzerrungen im Bankgewerbe
führt und dass eine Emissionskontrolle faktisch zu einer solchen von
Investitionen führt.

Die Einschränkung der steuerlichen Abschreibungssätze soll ebenfaUs die
Investitionen beeinflussen, beziehungsweise die Investitionsneigung der
Unternehmer dämpfen. Damit werden erstmals in der Schweiz die steuerlichen

Abschreibungssätze unter konjunkturpolitischen Gesichtspunkten



WÄHRUNGS- UND KONJUNKTURPOLITIK 239

reduziert. Von seiten der Wirtschaft wurde darauf aufmerksam gemacht,
dass die höhere Steuerleistung als Ergebnis der geringeren Abschreibungs-
mögUchkeiten mit grosser zeitlicher Verspätung zu erbringen ist. Ferner
wurde beanstandet, dass die dadurch erzielten vermehrten Einnahmen der
öffentlichen Hand nicht sterilisiert werden. Im Entwurf des Bundesrates
wurde auf die zum Teil erheblichen Unterschiede in den kantonalen
Abschreibungsregelungen keine Rücksicht genommen. Bei der Bereinigung des

Beschlusses konnte eine gewisse Flexibilität eingebaut werden, womit die
ungleichmässigen Auswirkungen gemildert werden können.

Der neue Baubeschluss will eine Kanalisierung der Baunachfrage nach
Dringlichkeiten erreichen. Im Gegensatz zum sistierten Beschluss von 1971,
welcher die Beschränkungen nur in Regionen mit überforderter Baukapazität
einführte, wird diesem Beschluss die ganze Schweiz unterstellt. Ausgenommen

werden nur Gebiete mit ausgeglichener Bautätigkeit. Diese unterliegen
einer Meldepflicht, welche auf grössere Bauvorhaben begrenzt werden soll.
Es handelt sich hier um einen problematischen sektoriellen Eingriff. Der
Anstieg der Baukosten ist alarmierend. Auf diesem Gebiet liegt einiger
politischer Zündstoff. Man kann sich allerdings fragen, ob nicht eine straffere
Handhabung des alten Erlasses angezeigt gewesen wäre, um so mehr, als
dieser sechs Monate früher von Volk und Ständen angenommen worden
war. In ordnungspolitischer Sicht sind die Interventionen auf dem Baumarkt
bedenklich, indem sie eine partielle Investitionskontrolle darstellen. Auch
liegt die Frage nahe, wie sich die schweizerische Industrie auf die neue
Situation in der Aussenwirtschaft ausrichten soll, wenn man den
industriell-gewerblichen Bau einer straffen administrativen Kontrolle unterwirft.

Die Preis-, Lohn- und Gewinnüberwachung als Massnahme der Einkom-
menspoUtik ist ordnungspolitisch am fragwürdigsten, obschon mit der
Preisüberwachung da und dort übersetzten Preissteigerungen, die mit der Spekulation

auf die herrschende Inflationsmentalität vorgenommen werden, etwas
vorgebeugt werden könnte. Es ist jedoch zu bezweifeln, ob die Überwachung
sachgerecht und ohne Willkür im Einzelfall durchgeführt werden kann. Mit
der Einrichtung einer sogenannten Meldestelle, welcher die Konsumenten
Preissteigerungen zur Kenntnis bringen können, hat man sich auf spektakuläre
Weise auf ein tiefes Niveau begeben. Ein Rechtsstaat sollte sich hüten, das
Denunziantentum zu fördern. Die in die Preisüberwachung gesetzten
Hoffnungen werden auch bei bestem Willen der Sozialpartner nicht zu honorieren
sein, weil die Marktkräfte zu stark sind. Die Gefahr ist nicht von der Hand zu
weisen, dass diese Massnahmen der Symptomtherapie unterpolitischem Druck
in eine Preis- und Lohnkontrolle ausmünden können. Hier überwiegen die
Nachteile gewaltig. Der Preis würde seiner Funktion als Steuerungsfaktor
der Wirtschaft enthoben. Wir kämen zum unhaltbaren Zustand der zurück-
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gestauten Inflation, wie man sie in der Nachkriegszeit in manchen Ländern
kannte. Die Preiskontrolle setzt eine Warenbewirtschaftung voraus. Eine
solche ist jedoch nur bei Versorgungsmangel denkbar, was heute nicht der
FaU ist. Eine Preis- und Lohnkontrolle würde zu grauen Märkten führen.
Die Lohnentwicklung kann durch eine Lohnkontrolle bei angespanntem
Arbeitsmarkt kaum wirksam gebremst werden. Man weicht über administrativ

nicht erfassbare Nebenleistungen aus. Der moraUsche Schaden wäre
enorm. Es gäbe Verzerrungen im wirtschaftUchen Gefüge, wobei die
produktivsten Branchen benachteiligt wären. Hinzu tritt der Umstand, dass die
Schweiz weltwirtschaftUch verflochten ist und die Preise für Importgüter
kaum unter Kontrolle gebracht werden können.

Meines Erachtens bestehen nur dann Aussichten auf eine Stabilisierung
und eine Verlangsamung der Lohn- und Preisspirale, wenn es der Markt
erlaubt. Zuerst muss die Überüquidität, der Nachfrageüberhang
abgeschöpft werden. Die Marktkräfte sind sonst stärker als alle Vereinbarungen
und Kontrollen. Dies zeigen die Erfahrungen mit der Selbstdisziplinierungs-
aktion der Spitzenverbände der Wirtschaft vom Jahre 1962. Nachdem rund
33 Preisstillhalteversprechen vorlagen, setzte sukzessive ein Abbröckelungs-
prozess ein, weil die Marktkräfte sich als stärker erwiesen als alle
Preisvereinbarungen und guten Absichten.

Wir hätten die grösste Mühe, die Preiskontrolle wieder abzubauen. Man
würde sie wahrscheinlich nur loswerden um den Preis einer massiven
Aufwertung und einer internen steuerUchen Abschöpfung, damit die
zurückgestaute Inflation nicht offen durchbricht. Eine ins Gewicht fallende steuerliche

Abschöpfung und vorübergehende Sterilisierung von Kaufkraft dürfte
jedoch politisch nicht möglich sein. Die Erfahrungen des Auslandes mit
Preis- und Lohnstopps sind negativ. Sie scheiterten vor aUem in Dänemark,
Norwegen, Finnland, Schweden, Frankreich und den Niederlanden deshalb,

— weil die Lohnentwicklung nicht gebändigt werden konnte - eine
Lohnüberwachung und -kontroUe erwies sich als undurchführbar;

— weil keine genügend straffe Geld-, Kredit- und Budgetpoütik erfolgt.

Einen gewissen Erfolg brachte die Preiskontrolle vorübergehend in den
Vereinigten Staaten. Dieser Erfolg ist auf die Geldpolitik, die Zahl der
Arbeitslosen beziehungsweise die damit verbundenen Kapazitätsreserven
sowie die geringe Auslandabhängigkeit zurückzuführen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Preis- und MengenkontroUen
mit einem freiheitüchen Wirtschaftssystem nicht vereinbar sind. Kontrollen
sind stets wiUkürlich, und sie lassen sich nicht so durchführen, dass der
Markt richtig funktionieren kann.












